
EINLADUNG   EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG 
 
 
Montag, 21. September 2020, 20.00 Uhr, 
im Saal zum Wilden Mann in Frenkendorf 

 
Geschäfte:  

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 2. Dezember 2019 
2. Rechnung 2019 der Einwohnergemeinde 
3. Neubau Schulanlage Schönthal mit Kindergarten, Unterstufe, 

Mehrzweckhalle, Turnhalle, Aula und Aussenanlagen; Kreditgenehmigung 
4. Der Gründungsvertrag und die Ausführungsbestimmungen für eine 

gemeinsame Kommission Alters- und Pflegeregion Liestal (APRL) 
5. Bericht der Geschäftsprüfungskommission 2019/2020 
6. Diverses 

 
 
Aufgrund des Traktandums Nr. 3 "Neubau Schulanlage Schönthal" werden mehr Besucher 
erwartet als sonst an einer Einwohnergemeindeversammlung üblich.  
Die Versammlung wird im Saal zum Wilden Mann in Frenkendorf durchgeführt. Da sind die 
Platzverhältnisse grosszügiger und die Abstandsregeln können in Zusammenhang mit COVID-19 
besser eingehalten werden.  
 

Das Tragen einer Schutzmaske ist obligatorisch. 
 
Gemäss den Schutzbestimmungen werden die Kontaktdaten der Anwesenden erhoben. Damit 
der Einlass zur Versammlung trotzdem einigermassen speditiv erfolgen kann, bitten wir die 
Einwohnerinnen und Einwohner, sich vorgängig an die Versammlung anzumelden. Es ist mit 
Verzögerungen beim Einlass zu rechnen, aus diesem Grund bitten wir Sie frühzeitig zur 
Versammlung zu erscheinen. 
 
Es stehen gebührenfreie Parkplätze auf dem Parkplatz beim Gemeindezentrum im Bächliacker 
oder auf den Parkanlagen der Sekundarschule Frenkendorf zur Verfügung.  
 
Die Einwohnergemeindeversammlung ist grundsätzlich öffentlich. Aufgrund der Massnahmen zur 
Bekämpfung des Coronavirus sind an dieser Gemeindeversammlung keine Gäste (ausge-
nommen Presse-Vertreterinnen und Vertreter) zugelassen. 
 
 
 

 

 
1. Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 2. Dezember 2019 kann 

während der Schalterstunden auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. An der 
Versammlung werden nur die Beschlüsse verlesen. 

 
 
 
 

2. Rechnung 2019 der Einwohnergemeinde 
 
Der Bericht und Antrag der Rechnung 2019 samt dem Bericht der RPK sind diesem Amtsblatt beigelegt. 
Die Kurzfassung „Rechnung 2019“ kann auf der Gemeindeverwaltung bezogen und auf unserer 
Homepage unter "aktuelle Unterlagen EGV" eingesehen werden. Die detaillierte Broschüre der 
Rechnung 2019 kann bestellt werden und ist auch auf der Homepage verfügbar.  
 

Ort: im Saal zum 
Wilden Mann in 
Frenkendorf 



 

3. Neubau Schulanlage Schönthal mit Kindergarten, Unterstufe, Mehrzweckhalle, 
Turnhalle, Aula und Aussenanlagen; Kreditgenehmigung 

 
Der Bericht und Antrag zur Genehmigung des Baukredits sind als Broschüre diesem Amtsblatt 
beigelegt. Ausserdem sind die Unterlagen auf unserer Homepage unter "aktuelle Unterlagen 
EGV" einzusehen.  
 
 

 
4. Der Gründungsvertrag und die Ausführungsbestimmungen für eine gemeinsame 

Kommission Alters- und Pflegeregion Liestal (APRL) 
 
Bericht 
 
Das Altersbetreuungs- und Pflegegesetz vom 16. November 2017 (APG), in Kraft per 1.1.2018, 
schreibt den Gemeinden vor, sich zu Versorgungsregionen zusammenzuschliessen (§ 4). Die 
Versorgungsregionen haben im Wesentlichen die Aufgabe, ein bedarfsgerechtes Angebot an 
Alters- und Pflegebetreuung für die Bevölkerung ihrer Region sicherzustellen. Die 
Zusammenarbeit der Gemeinden erfolgt auf der Basis des Gesetzes über die Organisation und 
die Verwaltung der Gemeinden vom 28. Mai 1970 (Gemeindegesetz). Seit Januar 2018 hat sich 
eine Arbeitsgruppe, heute bestehend aus den Gemeinden Arisdorf, Bubendorf, Frenkendorf, 
Füllinsdorf, Hersberg, Lausen, Liestal, Lupsingen, Seltisberg und Ziefen intensiv mit der 
Ausgestaltung einer gemeinsamen Versorgungsregion auseinandergesetzt. Dabei wurden 
Grundlagen ausgearbeitet für die Bildung einer Versorgungsregion. Es wurden viele Gespräche 
und Abklärungen mit Leistungserbringern, Gemeinden und Kanton geführt. Dabei kam heraus, 
dass in unserer Region bereits eine sehr gute Versorgung besteht, auch in Bezug auf die 
Information und Beratung. Es besteht zudem ein gutes Einvernehmen zwischen 
Leistungserbringern und Leistungsbezügern. Auch die Resultate aus der Umfrage von INSPIRE 
der Universität Basel zeigen auf, dass die Bedürfnisse der Bevölkerung im Thema 
Altersbetreuung und –pflege in unserer Region bereits sehr gut abgedeckt sind. Darauf basierend 
entstand der Grundsatz: „Wir bauen auf dem Bestehenden und Bewährten auf und erfinden 
nichts Neues“. Die Organisation der Versorgungsregion soll schlank und flexibel sein. Das 
Steuerungsorgan soll in Form einer «Gemeinsamen Kommission» sichergestellt werden. 
Darüber werden die Gemeinden im Verlaufe dieses Jahres abstimmen, so dass die Region per 1. 
Januar 2021 gebildet sein wird. Dies entspricht den gesetzlichen Vorgaben des APG. 
 
1. Ausgangslage 
Das Altersbetreuungs- und Pflegegesetz vom 16. November 2017 (APG), in Kraft seit 1.1.2018, 
schreibt den Gemeinden vor, sich zu Versorgungsregionen zusammenzuschliessen (§ 4 APG). 
Die Versorgungsregionen haben im Wesentlichen die Aufgabe, ein bedarfsgerechtes Angebot an 
Alters- und Pflegebetreuung für die Bevölkerung ihrer Region sicherzustellen. Zu diesem Zweck 
sollen sie ein Versorgungskonzept für ihre Region erstellen (§ 20 APG). Zudem muss ein 
umfassendes Informations- und Beratungsangebot (IBS) für die Gemeinden innerhalb einer 
Region gewährleistet werden (§ 5 APG). Die Zusammenarbeit der Gemeinden erfolgt auf der 
Basis des Gesetzes über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden vom 28. Mai 1970 
(Gemeindegesetz). 
Seit Januar 2018 hat sich eine Arbeitsgruppe, heute bestehend aus den Gemeinden Arisdorf, 
Bubendorf, Frenkendorf, Füllinsdorf, Hersberg, Lausen, Liestal, Lupsingen, Seltisberg, Titterten 
und Ziefen intensiv mit der Ausgestaltung einer gemeinsamen Versorgungsregion 
auseinandergesetzt. Die beteiligten Gemeinden arbeiten bereits seit längerem in 
unterschiedlicher Zusammensetzung im Altersbetreuung- und Pflegebereich zusammen. Mit 
einer Gesamteinwohnerzahl von rund 30‘000 Personen hat sie eine gute Grösse. Eine grosse 
Herausforderung ist jedoch die sehr unterschiedlichen Grössen der einzelnen Gemeinden 
(Liestal mit ca. 14‘410/Hersberg 327 Einwohnern). Diese Gemeinden haben grundsätzlich 
unterschiedliche Voraussetzungen und Erwartungen. Darum sind auch Gemeinden des Hinteren 
Frenkentals wieder aus der Arbeitsgruppe ausgetreten. Auch die anfängliche Zusammenarbeit 



 

mit den Gemeinden des Vorderen Frenkentals wurde aus ähnlichen Überlegungen aufgegeben. 
Die Arbeitsgruppe hat sich zu bisher 18 ArG-Sitzungen und in diversen kleineren Gruppen 
getroffen. Die Projektarbeit durchlief verschiedene Phasen. 
 
2. Informationsbeschaffung / externe Unterstützung / Abklärung Zweckverband 
In der ersten Projektphase wurde eine externe Unterstützung gesucht. In fachlicher Hinsicht 
suchte man die Zusammenarbeit mit der Uni Basel (Projekt INSPIRE mit einem Letter of Intent). 
In organisatorischer Hinsicht wurde die Firma Finecollab beigezogen (Auftragsverhältnis). Die 
Firma sollte das Projekt als Ganzes leiten und umsetzen. In einer ersten Phase sollten die 
juristischen Grundlagen auf der Basis eines ersten Grobkonzepts geschafften werden. Im 
Zentrum stand dabei die Schaffung einer Informations- und Beratungsstelle (IBS). Diese war 
vorerst „breit“ konzipiert, sie sollte die Koordination und Planung (Versorgungskonzept) betreuen, 
die Leistungsaufträge mit den Leistungserbringern aushandeln und auch die Funktion einer 
regionalen IBS wahrnehmen. Dies inklusive der qualifizierten vorgängigen Bedürfnisabklärungen 
vor dem Übertritt in eine stationäre Einrichtung. Mit dieser Bedarfsabklärung soll das Prinzip 
„ambulant vor stationär“ sichergestellt werden. Dies dient u.a. der Kostensteuerung bei der 
stationären Pflege. 
Da mit der Schaffung einer solchen Stelle auch die Anstellung von Personal verbunden gewesen 
wäre, ging man davon aus, dass eine eigene Rechtskörperschaft (Zweckverband) notwendig sein 
würde. Zu diesem Zweck wurden Statuten erarbeitet, die den Gemeindeexekutiven auch zu einer 
ersten Vernehmlassung zugestellt wurden (Statuten). 
Die Statuten mussten die unterschiedlichen Grössen der beteiligten Gemeinden auf 
angemessene Weise berücksichtigen. Eine reine Repräsentierung nach Bevölkerungszahl hätte 
dazu geführt, dass Liestal zusammen mit nur einer Nachbargemeinde eine Mehrheit hätte. Eine 
reine paritätische Stimmverteilung hätte dazu führen können, dass kleinere Gemeinden die 
grossen Gemeinden überstimmt hätten, obwohl diese den Grossteil der Kosten getragen hätten. 
Darum musste ein abgestuftes System entworfen werden, das einerseits der Bevölkerungszahl 
Rechnung trug und andererseits dafür sorgte, dass Minderheiten nicht einfach überstimmt 
werden können. Ein Aspekt war dabei die Anzahl Stimmen pro Gemeinde. Der andere 
wesentliche Grundsatz ist die Festlegung eines fixen Sockelbeitrags für alle Vertragsgemeinden. 
Die Rückmeldungen der Gemeinden auf den Statutenentwurf waren dann aber nicht 
überzeugend. Massgeblich war die Befürchtung, dass eine neue Struktur zwangsläufig 
Mehrkosten verursachen würde, die von den Gemeinden im Zweckverband nur schwer zu 
beeinflussen wären. 
Generell war nicht deutlich, wozu denn nun eigentlich ein Zweckverbund gegründet werden 
sollte. Der langfristige Vorteil einer IBS für die beteiligten Gemeinden konnte nicht überzeugend 
aufgezeigt werden. Alle beteiligten Gemeinden bieten bereits Information und Beratung an. 
Insbesondere wurde nicht ersichtlich, wie damit Einfluss auf die Kostenentwicklung genommen 
werden sollte. Es wurde im Gegenteil befürchtet, dass mit dem Aufbau neuer Strukturen 
Mehrkosten entstehen. 
Sehr deutlich zum Ausdruck kamen auch die grossen Grössenunterschiede der beteiligten 
Gemeinden und die damit verbundenen unterschiedlichen Interessen. Kleine Gemeinden sind 
stark auf Zusammenarbeit angewiesen und haben zudem kleine finanzielle Spielräume. Grosse 
Gemeinden möchten nicht die Lasten von kleinen Gemeinden übernehmen. Für sie ist die 
Notwendigkeit der Zusammenarbeit zudem nicht im gleichen Mass gegeben, weil sie bereits über 
ein gutes Angebot verfügen. Sie tragen aber den Grossteil der Kosten einer gemeinsamen 
Institution. 
Die politische Akzeptanz bei den Einwohnergemeindeversammlungen und beim Einwohnerrat 
Liestal wäre somit nicht gegeben gewesen. 
 
3. Beurteilung der aktuellen Situation / Erkenntnisse 
Parallel zur Ausarbeitung der Statuten fanden Anhörungen und Gespräche mit den 
Leistungserbringern (Spitex, Heime) der Region statt. Nicht überraschend stellte sich heraus, 
dass in unserer Region bereits eine sehr gute Versorgung besteht. Es besteht zudem ein gutes 
Einvernehmen zwischen Leistungserbringern und Leistungsbezügern. Namentlich die Spitex 



 

Regio Liestal und die Spitex Lausen Plus weisen beide ein hervorragendes Preis- 
Leistungsverhältnis aus. 
Die Altersheime der Region liegen mit ihrer Preisgestaltung ebenfalls grösstenteils unter dem 
kantonalen Durchschnitt. Ausserdem besteht eine starke Bindung der jeweiligen lokalen 
Bevölkerung an ihre Heime. 
Es sind grundsätzlich keine Fehlentwicklungen festzustellen. Weder zu viele Betten noch zu 
frühe Übertritte in die stationäre Pflege. Die ältere Bevölkerung unserer Region zieht es vor, 
möglichst lange in den eigenen vier Wänden zu bleiben. Die Resultate der breit angelegten 
Umfrage des Projektes INSPIRE der Universität Basel bestätigen diese Erkenntnis. Die 
Bedürfnisse der Bevölkerung im Thema Altersbetreuung und –pflege in unserer Region sind 
bereits sehr gut abgedeckt. 
Eine konkrete Rückfrage beim Kanton ergab schliesslich, dass die IBS eigentlich bereits seit der 
letzten Gesetzesrevision bestehen und dass das neue Gesetz diesbezüglich gar keine neuen 
Anforderungen stellt. Eine gezielte Umfrage ergab, dass die Information und Beratung tatsächlich 
in jeder Gemeinde längst vorhanden ist. Das Problem liegt allenfalls bei der Übersichtlichkeit. 
Ein Grundlagenpapier des Verbands Spitex BL zuhanden des VBLG empfiehlt ausserdem, die 
Bedarfsabklärung vor dem Übertritt in die stationäre Pflege, wie sie vom APG vorgeschrieben 
wird (§ 15 b APG), durch einen Leistungsauftrag an einen qualifizierten Leistungserbringer zu 
übertragen. Diese Empfehlung wird auch in anderen Regionen aufgenommen. Seitens des 
Kantons gibt es dazu keinen Widerspruch. 
 
 
Antrag 
Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung 
 

 dem Gründungsvertrag für eine Kommission Alters- und Pflegeregion Liestal (APRL) 
zuzustimmen. 

 
 
 
 
 

5. Bericht der Geschäftsprüfungskommission 2019/2020 
 
Aufgaben  
Die Aufgaben der Geschäftsprüfungskommission sind im Gesetz über die Organisation und 
Verwaltung der Gemeinden (Gemeindegesetz) in § 102 geregelt und umfassen:  
 Prüfung der Tätigkeit aller Gemeindebehörden und der Gemeindeangestellten  
 Prüfung der Tätigkeit der interkommunalen Amtsstellen, Kommissionen und Behörden, an 

denen die Gemeinde beteiligt ist, sowie die Tätigkeit derer Angestellter  
 Prüfung, ob die Rechtsnormen generell richtig angewendet und die 

Gemeindeversammlungsbeschlüsse vollzogen worden sind.  
 
Ortsschulrat  
Wie im letzten Jahresbericht vom 3. Mai 2019 erwähnt wurde, hat die 
Geschäftsprüfungskommission eine Prüfung im Bereich Ortsschule durchgeführt. Über diese 
Prüfung und ihre Ergebnisse wurde mit Datum vom 8. November 2019 ein separater Bericht 
erstellt. Dieser Bericht wurde im Amtsblatt Nr. 2 vom 31. Januar 2020 veröffentlicht.  
Es ist noch ein Abschlussgespräch mit dem OSR geplant.  
Gemeinderat  
Anlässlich des Jahresgesprächs vom 3. Februar 2020 mit Gemeindepräsident Roger Matter 
wurden die folgenden Schwerpunkte diskutiert:  
 Verwaltung  
 Schule  



 

 Schulhäuser  
 Bus  
 Liegenschaft im Schönthal  
 KESB  
 Allgemeines  
 Rückblick auf die Jahre als Gemeindepräsidenten  

 
Wahl des Gemeinderates  
Die Gemeinderäte, für die Legislaturperiode vom 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2024, wurden in Stiller 
Wahl gewählt. In seiner Funktion als Erwahrungsinstanz hat die Geschäftsprüfungskommission 
die Wahlen erwahrt. 
 
 
Bauverwaltung  
Leider musste die geplante Besprechung mit dem zuständigen Gemeinderat und der 
Bauverwaltung wegen dem Corona Virus auf unbestimmte Zeit verschoben werden.  
 
Vollzug der Beschlüsse der Gemeindeversammlung  
Die Geschäftsprüfungskommission hat die Durchführung und den Vollzug der 
Gemeindeversammlungsbeschlüsse geprüft und für richtig befunden. Es liegen keine 
Beanstandungen oder Einwände vor.  
Die GPK dankt den Mitgliedern von Behörden und Kommissionen sowie allen Mitarbeitenden der 
Gemeinde für ihren Einsatz ganz herzlich.  
 
Antrag  
Wir beantragen der Gemeindeversammlung, diesen Bericht in zustimmendem Sinne zur Kenntnis 
zu nehmen.  
 
Die Geschäftsprüfungskommission:  
Ernst Brun, Präsident  
Tobias Dieffenbach  
Lukas Imark  
Alex Moser  
Hansjörg Oberer 
 
Füllinsdorf, 7. April 2020 

 
 


